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Zur Geschichte des Unterganges gemeiner Freiheit in Deutschland.

In der ganzen Geschichte gesellschaftlicher Zustände gibt es wenige Capitel, welche in gleicher
Weise die Theilnahmedes vor- und rückschauenden Forschers verdient haben, wie die gewaltsamen
Bewegungen, welche von Zeit zu Zeit aus dem tiefen Untergrundedes Volkslebens emporstiegenund
als Bauernkriege und Sclavenanfstände, mitunter in seltsam fragwürdiger Gestalt an dessen Oberfläche
traten. Der gemeine Sinn, der nur auf das Zufällige der Erscheinung gerichtet ist, mag sie in ihrer
Seltsamkeit anstaunen, in ihren Aeußerungenbewundern oder verabscheuen;von dem Freunde der Wahr¬
heit, dem die Kenutniß der wirkenden Kräfte mehr gilt als die vorübergehendeErscheinung, wollen sie
in ihren Ursachen begriffen und als Ansgangspuncte neuer Zustände oder als die tragischen Schlußacte
gewaltsamer Umwälzungen gefaßt werden. Der denkwürdigeKampf, mit dem die vorliegenden Blätter
sich beschäftigen,durfte in der Vereinzelung, in welcher er meist gefaßt wurde, nur eine untergeordnete
Beachtung verdienen. Indem ich hier versuche, denselben in geschichtlicherFolge als letzten großen Kampf
eines untergehendenVolkslebens gegen das gewaltthätigeEinbrechen neuer Zustände darzustellen, erfordert
der Gegenstand auf Vorgänge zurückzugreifen, die, bekannter oder unbekannter, immerhin einen bemerkens-
werthesteu Abschnitt unsrer Geschichte bilden und um deswillen die Aufmerksamkeit verdienen, welche die
bescheidenen Blätter für sie fordern.

Die Unterwerfung Sachsens unter die Herrschaft der Franken und der Kirche fand das Volk in:
Allgemeinen noch in den politischen und gesellschaftlichen Zuständen, die uns Tacitus beschreibt. Die
höchste Gewalt liegt noch im Schooße der versammeltenGemeinden, deren Mitglieder zu gemeiner Verthei-
digung herangezogen werden und zu allgemeinen Lasten nach Maßgabe des Besitzes zu steuern haben.
Aus den angesehenen Geschlechtern in ihrer Mitte wählen sie ihre Vorsteher und Richter im Frieden, ihre
Feldobersten für den Krieg, die nach eingetretener Ruhe unter die Volksgenossen zurücktreten. Zur
Berathung allgemeiner Angelegenheiten tritt die Gesammtheit der Gaue in jährlichen Versammlungen
durch Abgeordnete zusammen; im Uebrigen kannten sie weder eine weltliche noch geistliche Cen-
tralgewalt.')

1) Kuodslcl in vits L. 1-sdmni ?srt2 II, 361. Mit ihm übereinstimmend ?osta !Zaxo>



Mit Ausschluß der leibeigenen Knechte, die weder Ehre noch Freiheit genießen, weder erwerben noch
besitzen können, scheidet das Volk sich in die drei Stände der Edelinge, Frilinge und Liten oder große
und kleine Grundherrenund zinspflichtige Bauern. Daß eine staatsrechtlicheVerschiedenheit zwischen
den beiden ersten Ständen nicht bestanden habe, darf nach allem, was wir über die altgermanischen
Zustände wissen, als ausgemacht gelten; der einzige Vorzug des Adels bestand in dem erhöhten
Wehrgelde und der Ehre, die er in den Versammlungen genoß. Nicht minder bestimmt weisen ge¬
schichtliche Zeugnisse und die Beschaffenheit des Bodens, der mit Haide und Moor, mit Sand und
Gebirge untermischt ist, darauf hin, daß die Zahl der kleinen Hofherren in Sachsen ungemein zahlreich
war. i) Zu diesen beiden Ständen der freien Grundherrentrat als dritter der Stand der Liten, ur¬
sprünglich alte Landesbewohner, die nach Unterwerfung des Landes durch das erobernde Volk einen
Theil ihrer Güter zu gewissen Bedingungen zurückerhieltenoder als Hintersassen auf den Pertinenzen
der größeren Güter lebten, wo sie den Boden oft mit leibeigenen Knechten bauten und dem Grundherrn
zu bestimmten dinglichen und persönlichenDiensten verpflichtet waren. Ihre politische Stellung in
Sachsen war indessen zu der Zeit, von der wir reden, bedeutsamer als bei den meisten andern Stäm¬
men, bei denen durch eine Folge neuer Entwicklungendas ursprüngliche Verhältniß der Liten schon
verdunkelt ist. Zu den jährlichen Versammlungen, in denen die Macht der souveraiueu Gemeinde sich
bekundete, schickten sie ihre Vertreter in gleicher Zahl, wie der Stand der Edlen und Frilinge, beschlossen
uud beriethen die allgemeinen Landesangelegenheiten;zu Diensten und Leistungenwurden sie herangezogen
und schlugen bis zu Ende die Kämpfe für Behauptung der alten Rechte und Freiheiten gegen die frän¬
kische Uebergewalt. 2)

1) Isicllisi'äi Iiist. IV, 2. ksi't2 II, 669. Quorum inknits wultituäo est sin Lkxonis,).

2> Die gewöhnliche Annahme, daß Freie einen Theil ihres Grundbesitzes an Unfreie oder Freigelassene übertragen
hätten, kann bei der allgemeinen und weiten Ausdehnung des Litenstandes als Erklärung für dessen Entstehen nicht aus
reichen. Der Grund der Rechtsminderung ist hier wie überall in Nationalitäts- oder Stammesverschiedenheit zu suchen, wie
denn beispielshalber das Verhältniß der alten Bevölkerung des Peloponneses zu dem siegreichen dorischen Stamme ein ver¬
wandtes wie das des Liten zum Freien war. Auf Stammesverschiedenheit weist auch die Unehre des Namens hin siiti,
sächsisch Isü-i von las? „läßig", „träge", in demselben Sinne wie die „guten Leute" die ächten Stammesgenossen sind).
Die weite Ausbreitung, in welchem das Verhältniß schon im fünften und sechsten Jahrhundert gefunden wird, macht es
darum wahrscheinlich, daß ganze Stämme mit einem Male in dieses Verhältniß übergegangen sind, wofür die vielen Nach¬
richten von unterjochten, vertriebenen oder vernichteten Stämmen Zeugniß ablegen; so die hierfür wenig beachtete Nachricht
Tacitus' über das Schicksal der Amsivarier, XIII. 55, 56; die Nachricht in der Iranslktio 3. ^löxsnäri über die Eroberung
Nordthüringens, ?srtü II, 674 u. s. w. In welchen Beziehungen die geminderte Rechtsfähigkeit des Liten sich zeigte, ist
bei der Beschaffenheit der vorhandenen Rechtsdenkmäler schwer zu bestimmen, nur so viel erscheint als sicher, daß er im
altgermanischen Staate dem Freien viel näher stand als später, wo die Hofrechte das ursprüngliche Verhältniß verdunkelt
hatten; vergl. Eichhorn- deutsche Rechtsgesch. H. 15 und Z. 49. Bei der Schwierigkeit einer scharfen Umschreibung dieses
Verhältnisses ist es ebenso bequem wie unwissenschaftlich, wenn Wirth, ohne Verständniß für die Schärfe altgermanischer
Rechtsunterschiede, wie ein unmuthiger Schachspieler alle Figuren zusammenwirft und in dem Liten wie in dem Selaven
eine bis zur thierischen Rechtslosigkeit hinabgedrückte Menschenrasse sieht. Bestimmend für den Stand des norddeutschen
Liten ist die Stelle des friesischen Rechtsbuches, nach welcher von dem Wehrgelde für den erschlagenen Liten zwei Drittheil
an den Gutsherrn, ein Drittel an die Verwandten des Erschlagenen fällt. Die Bestimmung beweist, daß der Lite einen
aliquoten Theil seines Besitzes zu Erb und Eigen hatte, somit auch theilweise frei war, wogegen der Leibeigene seinem Herrn



In dem dreißigjährigen Vernichtungskampfe,den Karl gegen Freiheit und Glauben des sächsischen
Stammes führte, hatte er den zähen Widerstand des Volkes nur dadurch niederzuschlagen vermocht, daß
er die Interessen des Adels von denen des Volkes zu lösen wußte. Lehen und Auszeichnungen,Aemter
und Würden, deren überzeugendeKraft dem fränkischen Kaiser nicht unbekannt waren, hatten um das
Jahr 785 den größten Theil des sächsischen Adels von den heimischen Göttern und Satzungen geschieden
und dem kaiserlichen Willen dienstbar gemacht. Im Jahre 782 brach die große Volkserhebung in
Sachsen aus, welche ein fränkisches Heer vernichtete; als Karl hierauf mit seinen Heerhaufen im Lande
erschien und die Ruhe hergestellt hatte, lieferte der sächsische Adel dem Könige die Theilnehmer an dem
Ausstände aus und es erfolgte der Greuel zu Verden, in welchem 4500 sächsische Gemeine hingeschlach¬
tet wurden. 2) Denselben Eifer zeigten die sächsischen Edelinge nach der Erhebung des Jahres 797.»)
Drei Jahre nach dem Vorgänge zu Verden erließ Karl mit Zustimmung des sächsischen Adels das
OaxiwlMö von Paderborn, dessen einzelne Bestimmungen auch die letzten Erinnerungenalter Zeit in
Blut verwischen sollten. Seitdem bietet Sachsen das Bild einer Ungeheuernverlöschenden Brandstätte;

mit Gut und Blut angehörte und seine Tödtung dem Herrn gesühnt ward, wie jede Schädigung an dessen Eigenthume.
Der Leib des Liten ist in Folge dieser theilweisen Freiheit gegen die Willkür des Herrn gesichert, ohne sich demselben aber
ganz entziehen zu können. Ferner da er etwas zu echt und eigen besaß, hatte er also auch Eigenthum zu vertheidigen, und
da die Landesvertheidigung dem Besitze anklebte, diente der Lite auch im Felde und trägt seinen Theil von den öffentlichen
Lasten. Der Lite ist hierdurch eine politische und mundfähige Person, und als solcher muß er Karl dem Großen im Jahre
78V Geißeln als Bürgschaft für seine Treue stellen (Okronio. Noissiae. s, 780, ?<zrt2 I, 296), wie er als echter Eigen-
lhümer mit Land und hörigen Leuten zur Ausstattung der Kirche beitragen muß. (Lspitulki-s kkäsi-dr, K. IS.) Ja nach
den Bestimmungen des friesischen Gesetzes konnte ein Freier zu einem Liten in das Verhältniß eines Liten treten, ohne daß
er hierdurch an der Ausübung staatsbürgerlicher Rechte gehindert wurde. (I^sx k'rison. 11, §. 1.) Es beweist diese Stelle
wenigstens, daß die Abhängigkeit des Liten nur auf der Wichtigkeit des übertragenen Gutes beruhte. (Ueber die im Text
gegebene staatsrechtliche Stellung des Liten in Sachsen, s. Vits, I^sduini ksi-t? I. o.)

1) LaxunuiQ oxtims,tss, so schreibt Papst Hadrian 786 an Karl, sud^uZantss divins. iusxirations, rsAg,Ii
snnisu nuivsrssill illaia Agntsin Laxonnin ad ssoruiQ dsduxistis kvntsw sLonyust V, 563.) Die Erläuterung zu
dieser divivs inspiratio gibt der?oeta gaxo g.6 863:

?Ius rsZis xistas st muuikoölltia tsoit
Hukm terror. I?g,rn ss <zuis^nis ooininissr^t s^jus
LAreZiss kdsi, ritus sxsrnsudo xrokaiws
Rune oxidus ditsns oruakkt korwridris Ämxlis.
Iiis ubi primorss donis illsxsrÄt, oranss
LnHsvtos sidimst rsliizuos obtrivgrat srwis.

Daß der Adel Lehnsgüter erhielt, s. Osxitul, bei kört? le^. I. xsK. 97.
2) Ueber den Vorgang sind alle Chronisten einig, nur daß die Anales I^urisssusssvon ssxonss überhaupt reden,

während IZinKai-d und der ?osts, Ssxo bestimmter die Auslieferung durch die Edelinge geschehen lassen. IZivKsrd ad a. 782:
ksx, avoitis ad 8S onQvtis Laxoniun xrirnorilbus, ds s-notoridus taots« dsksotioiiis iixznisivlt. Dt cum ^Vidokinduill

soslsris auotorsui proolamarsut, sum tarriön xrodsrs llsc^nirsiit, ostsroruin, gui xsrsuasioiii s^jus luorsm
Asrsntes tantuin ksoinus xsreASruiit, »sczns ad (juatnor railis liuinxsiiti traditi. Die ad s. 7821
Lt rsddidsrnvt omnss walskaotores illos, gui ixsnd rs^slliurri waxirns terwinaveruiit, ad ocoidsudum, Mvd ita et
taetnw sst.

3) ^irnal. I^auriss. ad a. 798.
4) Daß das Laxitrdars mit Zustimmungder sächsischen Edelinge erlassen wurde, I.aursskar>isr>LLSa. 78b,

?srt^ I, 32 und Lkronio. ^loissiao. a. 785. ksrtö I, 297.
1^
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nur hier und da in localen und periodischenAufständen leuchtet der Verzweiflungskampfdes Volkes
noch auf, bis die planmäßige Verödung des Landes, Massenelendund Hungersnoth und ein unerhörtes
Fortschleppen der Menschen in alle Reichstheile den Bauern- und Volkskrieg um das Jahr 804 zu
Ende bringt.

Sachsen ward als militärisch erobertes Land der Monarchie Karl's eingefügt. Die alten Formen
des Kriegs- und Gerichtswesens machen dem Königsbanne und den kaiserlichen Willküren Platz: das
Ansehen der alten Volksgemeindenweicht der Grafengewalt und dem kaiserlichenBeamtenthum,die
freien Wehren wandeln sich in Reichsunterthanen; die alten Zusammenkünfte der Gaugenossen werden
verboten 2), selbst die localen Verbände, ein Erzengniß des Lebens und alter Verhältnisse werden
zusammengeworfen und der Zusammenhangder Gemeinden gelöst, wie in dem Frankreich der
Revolutionsjahre.Das Land der Deportirten wird an die Königsgetreuen: an Grafen und Bassen,
an Bischöfe und Priester vertheilt und ein neues Herrenthum von kaiserlichen Beamten und kirchlichen
Würdenträgern macht sich auf den Trümmern der alten Verfassung breit; in die Verehrungsstätten der
alten Götter zieht endlich ein neuer Cultus ein, dem Volke fremd und unbehaglich.

Das alte gesellschaftlicheund politische Leben des Volkes war aufs engste verflochten mit seiner
Religion; beide standen der fränkischen Verfassung und der christlichen Lehre schnurstracks entgegen.
Eine Religion, welche über das Jrrsal des Lebens durch Resignation erhebt, welche die Gleich¬
berechtigungaller Menschen vor Gott lehrt und damit das Verhältnißdes Gedrückten zun: Herrn mil¬
dert, hat alle Aussicht von einer geknechteten Menschheit angenommen zu werden; eine Lehre, welche
dem gesalbten Könige Recht über Leben und Tod zuerkennt, welche duldenden Gehorsam fordert, Tribut
und Zehnten auferlegt und damit die Rechte des Herrschenden mehrt, wird dagegen nicht den Beifall
eines Volkes finden, bei welchem persönliche Unabhängigkeit als Höchstes gilt und Selbstvertheidigung
erstes politisches Recht ist. Ehe das Christenthum in den Herzen der Sachsen Platz greifen konnte,
mußte ihre Verfassung, ehe das fränkische Herrenthum sich festsetzen konnte, ihre Religion vernichtet wer¬
den. Das bezwungene Volk ward daher unter die Ordnungender Kirche gebeugt. Das angezogene
Capitulare von Paderborn, ein weltlich-geistliches Blutgesetz gegen alle Erinnerungen an das Heidenthum,
ist gerade in dieser Beziehung bemerkenswerth. Das Volk war entschlossen, sich den Zwangsmitteln des
Siegers in Betreff der Gottesverehrung nicht zu unterwerfen. Um der Taufe zu entgehen, floh man
von Hause in die Felder: das Capitulare bestrafte die Flucht mit dem Tode. Wo Einer die vierzig¬
tägigen Fasten nicht hält, oder den Leib des Gestorbenen nach germanischemBrauche verbrennt,statt
ihn auf dem Kirchhofe beizusetzen, soll er des Todes sterben. Wer an geweihten Hainen, an heiligen
Quellen oder Bäumen Gelübde thut, soll das Verbrechen, wenn er ein Edler ist mit sechszig, ein Freier
mit dreißig, ein Lite mit fünfzehn Schillingen büßen, und falls er die Buße nicht zahlen kann, als

1) Ollinis ssxomim terra »ntiqao komsllorum mors ia xroviueisiu rsäaets. Bei l, 245.
2) Kapital, kaäerdr. H. 34.
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Knecht an die Kirche gegeben werden. Von den Strafen für diese, sowie für politische Vergehen
soll indeß das Zengniß des Priesters befreien, wenn der Schuldige sich demselben vor Bekanntwerden
seiner That reuig entdeckt. — An jede Kirche sollen die Gaubewohner einen Hos und zwei Mansen
Landes geben und je 120 Gaubewohner, Edle, Freie oder Liten sollen zwei Leibeigene, einen Knecht
und eine Magd an dieselbe Kirche zu eigen schenken. Von allen Einkünften des königlichen Fiscus wie
von dem Ertrage aller Arbeit soll an die Kirche der Zehnte entrichtet werden. Endlich ward die
politische Verwaltung des Landes in den einzelnen Gemeinden unter eine gewisse Aufsicht der Geist¬
lichen gestellt.

Es galt nach germanischenBegriffen als Urkunde des Dienstes, als Signatur der Knechtschaft,
von seiner Person oder seinem Grund und Boden eine Abgabe zu zahlen; sie drückte den Freien zu
dem Stande des Hörigen hinab. Nichts vermochte darum die Erbitterung des Volkes höher zu steigern
und erklärt die Hartnäckigkeit des Widerstandes, mit dem man das Christenthum bekämpfte, mehr, als das
„seeunäuin vsi malläawiu« auferlegte Gebot, von dem Ertrage aller Arbeit und alles Besitzes den
Zehnten an die Priester der Kirche zu entrichten. Besondersvon den ärmeren Freien und den Liten
mußte die Pflicht als maßloser Druck empfunden werden und rücksichtslos genug war die Art, wie die
Gebühren von den Dienern der Kirche eingefordert und beigetrieben wurden. Selbst in der unmittel¬
baren Umgebung des Kaisers wurden die Klagen über das Verfahren und Bedenken gegen die ganze
Maßregel unumwunden ausgesprochen. „Wol ist zu bedenken", schreibt Alcuiu an den Kaiser, „ob es nicht
besser sei, dem Volke der Sachsen die Last des Zehnten abzunehmen, bis der Glaube fester in ihren
Herzen sitzt, und ob die Apostel, als sie vom Herrn in die Welt geschickt wurden, Zehnten von den
Völkern gefordert haben." „Der Zehnte", heißt es an einer andern Stelle, „zerstört den Glauben in
Sachsen. Wozu dem Nacken von Heiden das Joch des Zehnten auflegen, das selbst wir und unsere
Brüder nicht tragen mögen. — Wollte man dem Sachsenvolke mit demselben Eifer das sanfte Joch
und die süße Bürde Christi predigen, mit dem man Zehnten eintreibt und bei den geringsten Vergehen
mit unerbittlichen Strafen verfährt, sie würden sich nicht so hartnäckig der Taufe widersetzen. Wollten
doch die Geistlichen, die man zu ihnen sendet, Verkünder des Evangeliums und nicht Räuber und Plün¬
derer sein." 2) Ohne Zweifel hatten Bedenken derart auch für Karl, der sonst die Uebergriffe des Clerus
in seinen Kapitularien so scharf zurückwies, ihre Bedeutung, aber eben so gewiß ist es darum auch, daß
es nicht kirchlicher Eifer, sondern Erwägungen politischer Natur waren, die ihn trieben, Sachsen unter
diese harten Ordnungen der Kirche zu stellen, sie an Abgaben und Zehnten .xsr vei nmuäiltuin« zu
gewöhnen und der Geistlichkeit selbst ein Aufsichtsrecht über die Beamten zu geben. Der Kirche war die
Aufgabe zugedacht, die Gemüther zu bändigen, um die Gebändigtenunter die Hand des Kaisers zu stellen.

1) Nach dem Lsxitulars Laxonuui vom Jahre 797 hatte der Schilling in Sachsen den Werth eines jährigen Rindes,

oder den von 4l) Scheffeln Hafer, oder 2l) Scheffeln Roggen. In den nördlichen Theilen des Landes gab man für den

Schilling nur 3V Scheffel Hafer, IS Scheffel Roggen oder Gerste. In Münze machte ein Schilling 12 Denare, deren man

im Reiche 24V aus einem Pfund Silber schlug.

2) spist, I, 33, 23 a. I.



Der Edeling, welcher dieser neuen Ordnung der Dinge sich zuerst unterworfen hatte und dann als
kaiserlicher Beamte ihr Stütze lieh, trat mit der Eroberung zu den alten Volksgenossenin ein ganz
verändertes Verhältniß. Mochte er immerhin bei Einführung einer obersten Staatsgewalt von seiner
Unabhängigkeitverlieren und aus einem frei gewählten Volkshäuptling zu einem königlichen Dienstmann
hinabsinken: indem er unter seinen alten Volksgenossen in Kaisers Namen Gerichts- und Heerbann übte'),
gewann er diesen gegenüber dieselben Vortheile, wie die deutschen Führer der Völkerwanderung, wenn sie
römische Titel und Würden annahmen und mit ihrem Gefolge in den Dienst des Reiches traten. Die
schärfere Sonderuug, in welche der Adel hiermit zu den alten Wehrgenossen trat, erhielt ihren bestimmten
Ausdruck in der Steigerungdes Wehrgeldes. In den Capitularieu Karl's vom Jahre 785 und 797 steht
der Edeling hinsichtlich der Bußen und des Wehrgeldesdoppelt so hoch als der Freie und dieser wiederum
doppelt so hoch als der Lite, so daß das Verhältniß wie 4:2:1 ist; das sächsische Rechtsbnch, welches
Karl nach Unterjochung des Landes im Jahre 804 mit wesentlichen Aenderungen der alten Eva der
Sachsen, schriftlich abfassen ließ, steigerte das Wehrgeld des Edelings auf die dreifache Höhe des bis¬
herigen und erhob damit die Verschiedenheit des Adels gegenüber dem Volke zu einer Kluft, von der
das Gesetzbuch keines anderen deutschen Stammes ein Beispiel bietet 2). Es mochte Karl nöthig erscheinen,
Leib und Leben der ergebenen Edelinge gegen den verdichteten Haß zu sichern, mit denen die Kämpfer
für das alte Recht auf diese Verräther an den heimischen Göltern und Satzungen blickten; er that
damit zugleich eiue tiefe Kluft in dem bisherigen Volksthnme auf, eine nngekannte scharfe Scheidung
zwischen Edeln und den zertretenen Gemeinen. Indem jener das zwölffache Wehrgeld des Liten genoß,
1440 Schillinge 3), war eine Schädigung am Leben des Edelings gleichbedeutend mit der ökonomischen

< -

1) Der Versuch, durch den Adel das Volk zu beherrschen, machte Karl schon in den ersten zehn Jahren des Krieges.
I^ursskain. s. 782: Lovstituit super ss-ia (L^xoniain) sx nobilissimis saxonss Agnsrs ooiniiss,

2) „Gegenüber den Volksgenossen", denn nur auf diese bezieht sich die Bestimmung; nur im Stamme hatte der
Adel Geltung sxais Laxonum nodilis ivtsr illos dkbstur. Einen Reichsadel kannte die Verfassung Karl's
nicht, wenn man nicht die kaiserlichen Beamten als solchen ansehen will. Dem Franken gegenüber hatte der sächsische Edeling
keinen Vorzug, sein Wehrgeld war hier das des gewöhnlichen Franken.

3) I^ex Laxonum tit, II, 1. (jui nodilsrri oeoiäsrit, 1440 solidos ooraxollat; und II, 3: I ^itus oooisus 120 so-
liäis Ein Jrrthum in den Zahlen ist nicht vorhanden, da das Verhältniß häufig wiederkehrt. Wirth, deutsche
Geschichte, versucht die Höhe dieser Summe auf eine kleinere Zahl zu reduciren und dadurch das Ungewöhnliche der Wehr¬
geldssumme zu entfernen. An Stelle von soliäi liest er willkürlich äsusrii, rechnet alsdann »och willkürlicher ohne jeg¬
lichen Anhalt 12 sächsische Solidi aus ein Pfund Silber und setzt sodann 144» Silberdenare gleich 10 Pfund Silber oder
20V fränkischen Solidi, dem Wehrgelde des falifchen Franken. Nach diesem durch eine Gewaltthat erzwungenen Resultate fährt
er fort: „Sieht man nun das Licht kommen, erkennt man, wie sicher und einfach die vermeintlichen Widersprüche der alten
Rechtsbücher sich heben? Es ist dies ein gewichtiger Fingerzeig für den Geschichtsforscher, niemals mit Vermuthungen sich
abzugeben, sondern auf die Tiefe der Verhältnisse zu dringen und das Wesen der Thatsachen zu ergründen." Wie aber steht
nun das Wehrgeld des Edelings zu dem des Liten? Das hat Wirth aus guten Gründen nicht berührt, somit die Tiefe der
Verhältnisse und das Wesen der Thatsachen im Grunde doch unergründet gelassen, denn die wesentliche Frage für das
geschichtliche Erkennen ist nicht, wie hoch war das Wehrgeld des Edelings, sondern welches ist die durch das Wehrgkld sich
kund gebende gesellschaftliche oder staatsrechtliche Stellung des Edlings zum Friling oder Liten? Indem Wirth nun einseitig
das Wehrgeld des Edelings redueirt, das des Liten aber seltsamer Weise nicht, verhält sich bei ihm das Wehrgeld des Edlen
zum Liten wie 200:120, und damit wäre die weite Kluft im Wehrgelde beider Stände ausgefüllt und nur durch ein Miß-



Vernichtung des Beleidigers nicht allein, sondern, bei unzureichendem Vermögen, seiner ganzen Familie,
was bei der Alleinherrschaftdes unbeweglichen Vermögens gleich einem Verfalle in die Hörigkeit galt.
Es war das stete Streben der Carolinger gewesen, das altgermanischeRecht der Selbsthülfe und Blut¬
rache im Interesse des Königthums durch allgemeine Strafbestimmungen zu beseitigen: das Zugeständniß,
welches Karl in beiden Puucteu den Sachsen machte, indem die Selbsthülfe gestattet bliebt, darf als
ein Theil des Preises angesehenwerden, um den der Adel sich dem fränkischen Interesse ergab.

Schlimmer noch als dieses mußte eine Maßregel empfunden werden, welche einen tiefen Griff in
die ältesten Rechte des Hauses that. So oft im Laufe des wechselvollen Kampfes Karl siegreich in Sachsen
stand, hatten die Besiegten Christenthum und Frankenherrschaft anzunehmen gelobt und als Bürgschaft
Freiheit und väterliches Erbgut geboten 2). Die Folge war die gewesen, daß Karl bei den stets sich er¬
neuernden Ausständen den Gemeinen das Recht am väterlichen Erbe entzogen hatte °). Die Söhne
der freien Allodbesitzer hatten damit aufgehört, echte Grundherren zu fein, und der Eintritt in das väter¬
liche Erbe ward abhängig gemacht von der Treue gegen den König und der Unterwürfigkeitunter die
Forderungen der Kirche. Die Entscheidungüber diesen Fall lag der Natur der Sache nach bei dem
Grafen oder den königlichen Amtleuten des Bezirkes, denselben Männern, welche die Sache des Volkes ver-
rathen hatten. Vor ihnen hatten also beim Tode des Erblassers die Söhne der alten Freibauern zu
erscheinen, um die Einsetzung in das väterliche Erbe zu erbetteln; und wenn eine Partei am Hofe
Ludwig's des Frommen mit Recht behaupten mochte, daß diese Maßregel das einzige Mittel sei, um
das hartköpfige Volk in Gehorsam zu erhalten, so wird die Folge zeigen, wie sie bei dem Streben des
neuen Herrenthumsnach Machtausdehnung und Besitz, für dieses ein bequemes Mittel der Bereiche¬
rung, für jenes eine Quelle unsäglicher Plackereien und Entehrungen werden mußte.

Eine ungeheure Wüste hatte die Eroberungin das Leben des Volkes gebracht. Auf dem kahl
gewordenen Horizonte hob sich einsam nur die riesenhafte Gestalt des Kaisers ab. Wohin man sich wandte,
in Religion.und Leben, in Empfinden und Handeln, überall starrte der Eine Zwang dem Umschauenden
entgegen. Aehnliche Zustände hatten bei andern Völkern, die auf minder gewaltsameWeise der Mon-

verständniß der Stelle entstanden. Das Zahlenverhältniß von 12 :1 aber wird aufrecht erhalten durch dm tit, II. 3 des

Gesetzes selbst, welcher die Bußen für jede Schädigung am Leibe des Liten um zwölfmal niedriger ansetzt als beim Edelinge

Hlnlctk vsro vulnsruin liti psr omnia dnoZ,soirn» parte minor gnsin uodilis hominis. Legen wir das Wehrgeld des

Liten zu Grunde, so erhalten wir nach Analogie der meisten Rechtsbücher und der Bestimmungen in den Kapitularien Karl's

43t> Solidi als ursprüngliches Wehrgeld des Edlen; dieses verdreifacht, gibt die im Gesetzbuche genannte Summe von

144g Schillingen. Woher diese Erhöhung kam, dafür gibt einen Fingerzeig Ospit. s. 813: 8i cznis oowss in suo oornitstu

oooisus iusrit, in trss VVsrig-släos, siout sua vstivitas sst, eowponörö tseiat, und (Äxitul. Zsxoiuim, wo dieselbe Er-

höhung für den kaiserlichen Nissus in Sachsen ist.

1) I^sx Laxon. II, H. 5.

2) ^nual, I>g,uriss, a. 777: Lsonnäuin inorsin illornin ownsm inAsnuitatsw st sloäsw rnavidus üulßturn tsosrunt,

nisi oonservarent in amnidus oln-isti fitstem vsl Läslitatew äomni Laroli reZis st üliorum vsl ?ranvoruiii.

3) Ludwig der Fromme hob die grausame Verordnung im ersten Jahre seiner Regierung auf. Vita I,u>1ov. iwx. o.

24. ?ert? II, 619.' Lsxonidus st krigonidns xatsrnas tisriäitstis, «zuoä suli xatrs od xsrüäisin IsAglitor psräi-

«Isrant, imporatoris rsstituit olemsntig.
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archie Karl's einverleibt waren, um diese Zeit Umstände von mehr bekannter und allgemeiner Art

herbeigeführt, die hier nicht übergangen werden dürfen, einmal, weil sie die eingeleitete Vernichtung der

alten Ordnungen in Sachsen schnell weiter führten, dann auch, weil sie die überall gleiche Physiognomie

erklären, welche die Volksznstände des neunten und zehnten Jahrhunderts in fast allen Ländern des

karolingifchen Reiches aufzeigen.

Die Ungeheuern Kriege, welche von Karl während einer vierzigjährigen Regierung in fast allen

Ländern des Abendlandes geführt wurden und mit einer furchtbaren Vergeudung von Menschenkräften

verbunden waren, konnten nicht mehr, wie unter seinen Vorgängern, durch die Bassen und deren Dienst¬

leute geführt werden; den erobernden weltbeherrschenden Kaiserplanen konnte nur das Aufbieten aller

Volkskräfte, d. h. das Herbeiziehen aller freien Landesbewohner zum Kriegsdienste genügen.

Das Gebot der allgemeinen Wehrpflicht, der Heerbann, beruhte auf dem Grundsatze, nach dem alle

freien Gaubewohner zur Landesvertheidigung verpflichtet waren; sie schien somit eine Wiederbelebung

altgermanischer, durch das Vafsalleuthum überwucherter Einrichtungen und die beste Stütze der Königs¬

macht gegenüber dem gefährlichen Wachsthum des Seniorats und einer kämpf- und herrschlustigen Ari¬

stokratie zu sein. Karl aber verband diese Einrichtung mit dem Lehnswesen, indem er den Heerbann

der Freien, der nur zur Landesvertheidigung bestimmt war, auch da heranzog, wo sonst nur die Vasallen

mit ihren Dienstleuten einzutreten hatten. Das germanische Recht unterschied scharf zwischen Fehde und

Landesvertheidigung. Erstere ward stets von dem angreifenden Herrn mit seinem Gefolge geführt, die

Fälle ausgenommen, wo ein ganzes Volk auszog, um Wohnsitze zu erobern; der Heerbannspflichtige

diente nur der gemeinen Vertheidigung. Indem Karl diesen Unterschied aufhob, machte er den Heer¬

bann zu einem Werkzeuge seiner erobernden Kaiserpolitik, stürzte das Volk in unabsehbares Elend und

bot, gegen seinen Willen, dem Vasallenthum und der Beamtengewalt das Mittel, gemeine Freiheit und

Königthum zu vernichten.

Nach den Verordnungen, welche Karl zu verschiedenen Zeiten seiner Regierung über die Heeres¬

folge erließ, hatten alle freien Gaubewohner auf Gebot des Königs sich in die Reihen der Laudes-

vertheidiger zu begeben und neben der eigenen Ausrüstung drei Monate auf ihre Kosten, ohne Sold, vor

denl Feinde zu dienen. Als Maß für die volle Leistung dieser Pflicht ward ein Eigenthum von fünf bis

drei Manfen Landes festgesetzt, wo dieses nicht vorhanden war, sollte es durch Ergänzung von zwei oder

drei oder fünf minder Besitzenden dargestellt werden, in der Art, daß von drei Freien mit einen: Grund¬

vermögen von je einem Manfus zwei den dritten, oder fünf Freie mit einem Besitze von je einein

halben Mansns den sechsten ausrüsten und gegen den Feind schicken sollten. Von denen aber, welche

kein eigenes Grundvermögen hatten, sollte ein Jahresertrag von 30 Schillingen, nach heutigem Geld¬

werte etwa 900 Thaler, als Maßstab für die Leistung der vollen Kriegspflicht gelten, so daß fünf

Arme mit einem Jahresertrage von je fünf Schillingen einen sechsten ausrüsten sollten. Letztere Be¬

stimmung betraf die kleineren Zinspächter auf den Pertinenzen der größeren weltlichen oder kirchlichen

Güter, die Liten, und die kleinen Lehnsleute der Bassen, die unter ihrem Lehnsherrn auszogen, wie

die Freien unter dem Grafen. Die Kosten der Ausrüstung und des Feldzuges waren nach dem Capitulare
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vom Jahre 807 für den gemeinen Heerbannspflichtigenauf fünf Schillinge, in Sachsen 200 Scheffel
Hafer oder 100 Scheffel Roggen berechnet,also auf ein Fünftheil von der Jahreseinnahmeeines voll-
pflichtigeu Freien i). Dazu kamen noch die Kosten, welche bei Durchzügen der Truppen auferlegt
wurden, Ausbesserung von Wegen und Brücken, Herbeischaffenvon Futter und Streu für die Pferde,
eine Last, welche der Natur der Sache nach vorzugsweiseaus den Schulterndes Bauern lastete. Auf
den königlichen Vasallen lag freilich dieselbe Pflicht, aber für den Grundbauer und Pächter war sie in
jedem Betracht viel härter und drückender.Jener lohnte mit seinem Dienste königliche Beneficien und
Würden, zugleich war der Dienst für ihn ein Mittel zu weiteren Ehren und Erwerbungen, und feine
Stellung unterschied sich von der des späteren Berufssoldaten nur insofern, als jener den Sold in
liegenden Gründen, dieser aber in Geld erhält. Der Gemeine aber ward ohne seinen Willen aufge¬
boten, diente ohne Sold und ohne Aussicht auf die lohnenden Erwerbungen des Bassen; er trug somit
alle Lasten der Vasallen ohne deren Vortheile. Nehmen wir hierzu noch die mannigfaltigen Hindernisse,
welche bei dem beständigen Kriegsleben die Benutzung des Bodens erschwerten, so mußte der veränderte
Kriegsdienst sich bald zu einer unerträglichen Bürde gestalten, welche bei den jährlich wiederkehrenden
Feldzügen gegen Spanien, Böhmen, Avaren und Slawen den Belasteten in Ueberschnldnngstürzte, in
seinem Besitzthum ruiuirte und ihn zum Zinspächter, wenn nicht zum Sclaveu seines Schuldners hinab¬
drückte. Dem Wagniß aber, zu Hause zu bleiben, drohte die Strafe des Königsbannes, eine Buße von
60 Schillingen, deren Beitreibung allein genügend war, einen Freien von geringem Vermögen von Haus,
und Hof zu verjagen.

Ein allgemeines, verzweifeltesRingen hebt mit dem Ende des achten Jahrhunderts an, dem er¬
drückenden Gebote zu entweichen und treibt endlich den Freien willenlos in die Arme des aufkommenden
Lehnadels, in dessen Wesen schon das Streben nach Vernichtung alles echten Eigenthums lag. Die
kaiserlichen Verordnungen boten ihm hierzu bequeme Handhabe.

Ich habe oben der Verordnung gedacht, nach welcher ärmere Freie die volle Heerbannspflichtdurch
gegenseitige Ergänzung erfüllen sollten. Verwandten Inhaltes mit ihr war eine andere für Sachsen
erlassene Verordnung. Nach ihr sollten bei einem Kriegszuge gegen Spanien oder Ungarn der sechste,
bei eineni Feldzuge nach Böhmen der dritte Mann, in einem Kriege gegen die Slawen (Sorben) das
Aufgebot Aller ins Feld ziehen. Bei dem allgemeinen Widerwillen des Volkes, kostspielige Feldzüge
weit von Hause in unbekannte Länder zu machen, kam es ans die Entscheidungdes Kriegsoberstenan,

1) Laxitul. ^izususs 807. ?srt2 I. 149. Lt. <zui sie xaupsr invsntus kusrit, <zui ns« irmrxzixis nso pro-
xrisw posssssionsin tsrrs.ruia listest, tsiQkn in xrstio vs-Iönts V soliclos Huiuyus «Extum xrs.sps.rsnt. ... Lt
unioui<zus sx ixsis, Hui in kosts xsrguvt, üs.nt eor^sotati soliäi Piivlzus a suxrasorixtis».xanpsrioridus, c^ui
nullsra xosssssionsw Kaders viüsntur in terra. Lt pro Iis.o oonsi6srg.tioiisnullns suuin ssniorsva üinaittat. Der
Schluß zeigt, daß die Stelle sich auf Pflichtige Leute bezieht. Nach diesem Capitulare ließ sich auch die Bedeutungdes
Mansus bestimmen. Der Besitz eines halben Mansus ist für die Kriegspflicht gleich gestellt einem Einkommenvon
5 Schillingen, der Mansus hätte demnach einen Jahresertrag von 10 Schillingen, in Sachsen also 40ll Scheffel Hafer oder
2l)v Scheffel Roggen, dargestellt, und Mansus würde wie Moser schon erklärt, der Grundbesitz sein, der seinen Mann
nähren kann.

2
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welche von den Gaugenossen ausziehen, welche beisteuern sollten, sowie die Erlassung der Dienstpflicht

in besonderem Falle von diesem gestattet werden konnte. Für den Grafen und Centenaren, für die

Vögte, welche die auf den Gütern der Kirche sitzenden Leute auszuheben hatten, boten diese Verhältnisse

eine einträgliche und wenig gefährliche Speculatiou, Macht und Besitz zu mehren. Wo der gänzliche

Ruin dem Manne noch fern geblieben war, wo Überschuldung ihn nicht schon gezwungen hatte, sich in

Knechtschaft zu begeben, schien es gerathen, sich der Gunst eines angesehenen und mächtigen Herrn zur

Schonung und Rücksicht zu empfehlen. Bald trat er, um auf seinen: Hofe zu bleiben, zu dem Grafen,

Bischof oder sonst einem Großen in das Verhältniß eines Vasallen, so daß er sein persönliches Besitzthum

behielt; bald übertrug er, durch den beständigen Druck ermüdet, sein Eigenthum einem Herrn, um es von

diesem gegen Errichtung von Lehnzins, als Precarie oder auf Leibzucht zurück zu empfangen. Letzteres

war das Gewöhnlichste wie das Verderblichste, denn mochte auch der gänzliche Ruin von ihm abgewandt

sein: in seinem Besitze war er jetzt abhängig von der Gnade und Willkür des Herrn und trug von

seinem Eigenthume nichts als die Lasten. Wie dieselben Verhältnisse, welche in der angeführten Weise

die Zahl der freien Güter schwinden ließen und deren frühere Besitzer in eine harte Abhängigkeit

drückten, das Loos der Liten, welche Hintersassen mit eigenem Rechte waren, änderten und durch erhöhte

Abgaben und Frohndeu in Hörigkeit zwangen, wird sich in der Folge ergeben.

Eine allgemeine Unsicherheit kam so in den bäuerlichen Besitzstand uud die allgemeinen Guts¬

verhältnisse, und diese unsichere Stellung mußte in raschem Fortschreiten den Bauernstand politisch und

moralisch vernichten. Man lese nur die Eapitularien, in denen Karl vergebens und wieder vergebens gegen

die schreienden Mißbräuche der Herren- und Amtsgewalt eifert, um die Hoffnungslosigkeit und die ganze

Summe des Elendes zu ahnen, in welche die angezogenen Dinge die Gemeinen und Mittelfreien hinein¬

zogen. „Allgemein", so heißt es dort, „ist die Klage der Armen, daß sie ihres Besitzthums beraubt

werden von Bischöfen, Aebten, und Vögten, von Grafen und deren Unterbeamten. Wo Einer noch

Eigenthum hat und will es dem Grafen oder Vogt, dem Bischof oder Abt nicht übergeben, da lauern

sie auf Gelegenheit, ihn zu plagen, zu drücken und in Strafe zu nehmen, oder sie schicken ihn so lange

gegen den Feind, bis, er mag wollen oder nicht, er ein verdorbener und ruinirter Mann sein Eigenthum

übertragen oder verkaufen muß. Die aber, welche ihr Eigen übergeben haben, bleiben ruhig und

unbelästigt daheim." Viele suchten und fanden Befreiung von der Heerespflicht, indem sie Aemter und

Dienste bei einem mächtigen Herrn übernahmen oder sich in die Knechtschaft der Kirche begaben. Da

ist der eine Falkner oder Jäger, ein zweiter Aufseher und Hausmeister, eiu dritter Zöllner oder Bote

bei dem Grafen, dem Bischof oder sonst einem Herrn. Nur Besitz kann vor dem Drucke schützen und

dieser nur, indem er geopfert wird, „denn den Armen würgen sie und zwingen ihn gegen den Feind zu

marschieren, wer Äer ihrer Habgier zu genügen vermag, den schicken sie wieder nach Hause. Kommt

dann der Sendgraf" — und auch dieser muß häufig vom Kaiser erinnert werden, ohne Rücksicht

auf die Person zu verfahren — „dann drohen sie und rufen den Leuten zu: Haltet Euch ruhig,

schweiget nur still, wir wollen es schon wieder gut machen". Die, welche durch Anrufen des kaiser¬

lichen Schutzes sich vor dem Aeußersten zu retten suchten, hatten nicht selten für ihr Leben zu



fürchten'). Diese Klagen über die Bestechlichkeit und Schlechtigkeit der Richter, über die Gier der Mächtigen,
die psr Milium inAsmum den Armen verderben, um sein Gut an sich zu reißen, über die Habsucht der
geistlichen Herren, die durch Ränke jeder Art täglich ihr Besitzthum mehren, und einfältige Leute durch
Vorspiegelung himmlischenLohnes oder höllische Schreckensstrafenberücken, um ihr Erbe bringen und
dadurch zu Frevel und Verbrechen treiben 2), wurden in allen Bauernhäusernvon der Nordsee bis
in die Ebenen Italiens gehört. Bisweilen auch nahmen die Großen das Erbe des Abwesendeneigen¬
mächtig in Besitz, ähnlich wie die römischen Possessorenin den letzten Zeiten der Republik den kleinen
Güterraub öffentlich betrieben, und die Ausgeraubten nahmen den Bettelstab oder griffen als Räuber
zum Handwerke der Verzweiflung ^). Der Graf, die Centenaren und Vögte, bei denen Verwaltung
und Rechtspflege lag, waren im Sinne Karl's zum Schutze der Gemeinen bestellt: wie die Verhältnisse
sich gestalteten, war es nicht anders als heute bei den Indianern, welche am meisten von denen über-
vortheilt und betrogen werden, die von der Regierungder Vereinigten Staaten dafür bezahlt sind,
ihre Interessen wahrzunehmen. Wie dort der Indianer-Agentmit dem Indianer-Händler theilt, so waren
in Sachsen Bedrücker und Richter mit einander im Bunde, so daß der Bedrückte,welcher den Schutz des
Gerichtes nachsuchte, den Amtmann des Bezirkes als Sachwalter des Mächtigengegen sich hatte. Die Folge
davon war, daß er entweder gar nicht gehört oder mit seiner Klage hingehaltenund endlich als Unruhestifter
und lästiger Schreier verfolgt ward^). Als endlich die Nachfolger Karl's in den lang dauernden
Bruderkriegen ihre Sache durch Dienstherren führten und in Anbieten und Verleihen von politischen
Vorrechten sich stets überboten (f. unten), da war das Volk von Allen verrathen, denen der Schutz
desselben oblag.

Rasch vollzog sich durch diese Zustände hindurch der Uebergang zu Hörigkeit. Die Einkünfte des
Grafen in seinem Verwaltungsbezirkebestanden rechtmäßig nur in einem Drittheil der Strafen für den
verletzten Königsbann und in den Bußen, welche den Uebertretern seiner Befehle auferlegt wurden. Zu
allen sonstigen Diensten und Leistungen waren die Gaubewohner nur dem Kaiser verpflichtet,wenn dieser

1) Lspitnl, äs sxpsä. sxsroitali s, 811 ?srt? I. 163; dkzzitui. missis äominiois ästs ksrtü 97. LapitnI. ».
805. ?srt? 134.

2) Oapit. a. 811 A. 5. ?srt? 167: Inizuii-snäum stism, s> ills ssoulum äiinissumkadsat, czni «znotiäis
xosssssionss snas »uAsrs cznolilist inoäo, quslidst srts ncm esssat, snkäsnäo äs oosisstis rsAvi dsstitnäins, criini-
nanäo äs sstsrno supplisio inksrni, st. sud nomine Osi aut onjuslidst sanoti tain äivitsm quam Mnxsrsm, <zni
siinplioioris nktnrks sunt st minus äosti atczns osnti invsniuntnr, si rsiins suis sxspolig,nt st Isgitimos ksrsäös
sornm sxiisi'säant so psr Iioo pisiosgus aä Zeitig, st soslsrs, proptsr inopiam, sä «zusin per dos susrint äsvolnti,
xsrpsti'anä», somxsllnnt sto.

3) Lsxitul. ?srt? 134 §. 16. läso iikss st supra st kio äs lidsris dominidns äixiinns, ns torts pg-rsntss
svntrs Mstitisin tisnt sxksrsäkti . . st ipsi Iisrsäss proptsr inäiZsnti^m msnäisi vel latronss ssu msisksstorss
ssüsi^ntn?.

4) Der Mißbrauch war um 850 so groß geworden, daß selbst Ludwig der Deutsche demselben zu steuern suchte.
I5uäolk. ?ulä. a. 852 ?srt2 I. 368: (I^näovisus) protsotus sst in ssxoniain od sornin vsl insxims vÄNSss ^uäio^näÄS,
<zui s pr^vis st snkäolis ^juäioibns ns^Isoti st mnitimoäis, nt äisunt IsZis süss äilationidns ässspti Kravss atc^us
äiutnrnas xstis1>Avtnr in^jnriÄS Osersvit intsr alia, nt nuilns prasksstus in sns. prasksstnrs. ant czn^sstionArins
insra cznitsstursinsusw aliou^ns vAnsain aävovati nomine snsoipsrst aFsnäain.



seinen Hof in der Nähe einer Gemeinde hielt oder wenn dem durchziehenden Heere Streu und Futter
für die Pferde zu liefern oder Vorspanndienstezu leisten waren ^). Bald aber fanden die Grafen und
Beamten, daß ihnen als Vertretern des Kaisers von den Gemeinden ähnliche Leistungenzu machen seien,
und schon die Kapitularien Karl's belehren uns, daß Grafen uud Centenare die ihnen anvertrauten
Gemeinen als Unterthanen zu betrachten, öffentliche Lasten als Privatleistungen zu fordern begannen
und die Freien zu allen möglichen Diensten widerrechtlichheranzogen. Bei Bestellungen von Aeckern
uud Weinbergen, beim Wiesenbau und bei Aernten, bei Anlegung von Wegen und Bauten, zu Fuhren
und Handdiensten,zum Kalkbrennen und Herbeischaffen von Baumaterialienwurden die unfreiwilligen
Arme der Freien verwandt. Ebenso blieben die außerordentlichenLeistungen oder Bitten, welche die
alten Gemeinden zu allgemeinen Zwecken sich auferlegt hatten, bestehen und die Grafen gewöhnten
sich schon, dieselben als eine Privateinnahme zu behandeln um ihren Hof damit zu verbessern. Wie
ließ sich auch unter den neuen Verhältnissen immer scharf unterscheiden,was zum Amte und was zum
Hofe gehörte! Es begann die Zeit, wo man Brücken und Wege sperrte, Zölle und Durchfuhren er¬
preßte an Stellen, wo sie niemals bestanden hatten, wo das Leben immer zugeschnürterward, bis
endlich die Vergewaltigung durch der Gewohnheit still wirkende,aber sichere Kraft zu Gesetz und Her¬
kommen ward 2). Als später durch den Verfall des gemeinen Heerbannesdas Grafenamt aufhörte,
wurden diese Leistungen gleichwohl weiter gefordert und nun nicht mehr dem königlichen Beamten, sondern
dem großen Gutsherrn geleistet, und diese Steuer war gegen die früher bestimmtenLeistungen um so
drückender, da sie willkürlich und unregelmäßig gefordert wurde.

In diese Zustände war das Volk schon vielfach hineingedrängt worden unter Karl, als die Gegen¬
wart des Kaisers in der Person seiner Sendgrafen dem Frevel noch zu steuern wußte. Als nach
seinem Tode die großen Lehnsherren den Riesenschattender Kaisermacht vor sich herzusagen begannen
und überhaupt nicht mehr regiert wurde, brach das Unwesen frech und entfesselt herein; die Völker
waren nicht um ihre Freiheit allein, sie waren auch um ihre Ordnung gebracht. In den ersten Jahren
seiner Regierung ließ Ludwig der Fromme durch Sendboten die allgemeinen Zustände des Reiches unter¬
suchen. Nach den Berichten, welche hierüber eingingen, war das Elend allgemein; eine unzählige Menge
von vormals freien Leuten fanden die Boten durch das Verfahren der Grafen und Beamten von Haus
und Hof vertrieben, an den Bettelstab gebracht oder in Knechtschaft gestürzt. Wir sehen, die Grafen
hatten es verstanden, recht ordentlich aufzuräumen ^). Die Sendboten, deren Ansehen allein auf den:
Ansehen des Kaisers ruhte, vermochten unter einer schwachen Regierung gegen die Bezirksbeamten,denen
eine Localmacht zur Verfügung war, nicht zu bestehen, und die Maßregeln, welche die ohnmächtige Red-

1) Laxit. a. 305 ?si'tü 121 §. 17. Ilt lidsri koininss nullnm oomitibus nso vio^rüs

in pi'üto, nec>us in messe, nsczus in »ratuiÄ st vines, st conjsotnin ullum vsl resiä,uuin sis rssolvant, sxospto ssrvitio,

guoä sä rsxsin xsrtinst st a<Z ksribannitorss vsl kis hni IsAationsin änvnnt. Vgl. noch Lsxit. ?srtü I. 138 und 134.

2) Lspit. s,. 305 1>srt2 121 H. 22.

3j ?ksxg,nus in vits I-uclov. imx. 13. kört? II. 593. Hui (Iszsti) invsnsrnnt innuinsr^in wuItituLinsin

oxxrsssornin snt adlstions patrimonii s,ut sxsxoliktions Iibsrt»tis, <zuo<1 ini^ni ininistri, soinitss st losoxositi per

msluin inASniuin sxsrosdsnt.



lichkeit des Kaisers ergriff, hatten keine andere Bedeutung, als daß sie die Macht der Gewaltherren und
das Elend der Zustände dem Volke nur handgreiflichermachten.

Gegen diese Entwicklung der Dinge kam von Sachsen aus ein gewaltigerGegenschlag. Kaiser
Ludwig, so erzählt dessen Lebensbeschreiber Theganus, suchte die Sachsen fest an sich zu ziehen, indem er
die Gewaltthätigkeitenseines Vaters aufhob oder milderte, und das Volk war der Herrschaft desselben treu
ergeben. Aber zeiget diesem erleichterten Volke einen Ausgang, auf dem es dem Druck und dem Zwange
entrinnen könnte, es wird blind nach dieser Oeffnung hindrängen und führte sie auch in einen Abgrund.
Dieser Ausweg ward dem Volke ausgethan durch Kaiser Lothar.

Nach dem Tode Karl's flohen die widerstrebenden Elemente, welche er gewaltsam zu einem
Staatswesen zusammengeworfenhatte, auseinander. Aehnlich wie in den großen Bewegungen des neun¬
zehnten Jahrhunderts ging auch in den Stürmen des neunten der Zug der Völker auf Ausscheidung
des Ungleichartigenund auf Abfchließungnach Stammeseinheit. In die Strömungdieses dunkeln Volks-
instinctes warf sich der Eigennutz der beiden Söhne Ludwig's, als sie die kaiserlichen Ansprüche ihres
Bruders Lothar und die alte Reichseinheitbekämpften. Ein unaufhörlicherWiderstreit von Forderungen
und Rechtsansprüchenneben einem großartigen Gewebe von gegenseitiger Verführung der Unterthanen
auf Seiten der Könige, ein Uebermaß von Verrath und Selbstsucht auf Seiten der Vasallen machen
den eigenthümlichen Charakter des vieljährigen Bruderkrieges aus, der durch die Macht genreinster Trieb¬
federn herbeiführte, was als Werk der Vernunft und Weisheit gepriesen wird. Die Schlacht bei Fon-
tanet (35. Juni 841), von dem Glauben der Zeitgenossenals Gottesnrtheil geehrt, hatte für den
Augenblick die kaiserlichen AnsprücheLothar's vernichtet. Die nächste Folge für den Kaiser war der
Abfall der Vasallen, zu denen auch ein Theil des sächsischenAdels gehörtes. Aber die Anordnung der
versammelten Geistlichkeit, welche den: Kampfe ein allgemeines dreitägiges Bußfest folgen ließ, hob die
militärischen Erfolge der Schlacht auf und gab Lothar Zeit, mit einer Macht ganz anderer Art auf
dem Kampfplatze zn erscheinen. Von dem Schlachtfelde weg war er nach Aachen geeilt und sann
dort über Mittel nach, seinen Anhang im Reiche zu mehren und das verlorene Ansehen wieder herzu¬
stellen. Eine entsetzliche Maßregel war das Resultat dieser Ueberlegungen.Verlassen von dem größten
Theile seines Dienstadels,dessen Habsucht der geschlagene Kaiser nichts mehr zu bieten hatte, rief er
die elementarenVolksleidenschaften zu seiner Rettung auf. Er kannte genau die Gewaltsamkeitder Zu¬
stände, welche seit Karl in allen Theilen des Reiches geschaffen waren, er kannte den verdichteten Haß,
der in den Herzen der ehemaligen Freibauern und Liten gegen die Herren lebte, welche „ihre Gau¬
genossen erdrückt und entehrt hatten, welche die Felder und Weinberge, die Wiesen und Aecker der-

1) Sachsen war in der Wormser Theilung zum Reiche Lothar's geschlagen worden. Mädsrä instar. IV. 2. ?srt2 II.

668. Huas Kens (Lü,xonun>) onmis in tridus orüinikus üiviss, oonsistit; sunt snini intsr illos c^ui sälülinZi, sunt
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selben muthwillig verheerten, welche in die Heerden der Gemeinden fielen und den: Bauer den Stier
und die Frischlinge gewaltthätig nahmen, welche Gerichtstage hielten, um die Parteien zu Hetzen und
aus der Roth des Armen Nutzen zu ziehen für ihre eigene Tasche"^). Nach Alemanien, nach Thü¬
ringen und Franken gingen kaiserliche Boten, versprachenFreiheit von Lasten und Frohuden und ver¬
hießen Herstellung besserer Verhältnisse, wenn der Kaiser zum Siege über seine Brüder gelangt sei 2).
Vor Allem war aber sein Augenmerkauf Sachsen gerichtet. Hier hatte der Uebergang aus den alten
Zuständen sich am gewaltsamsten vollzogen, und die Erinnerung einer besseren Zeit lebte noch frisch
im Gedächtnisse der Kämpfer aus dem langen Volkskriege. Eine tiefe Spaltung hatte sich durch die
Eroberungin dem früher einheitlichen Volksthume aufgethan;das Land zerfiel in zwei Nationen: die
Sieger und die Besiegten ans dem langen Vernichtungskampfe. Es war unmöglich, daß eine redliche
Versöhnung bestehen konnte zwischen den Resten des alten Volkswesens und jenen Werkzeugen der
Unterjochung, welche über der vernichtetenVolksreligion und Freiheit ihre Würden und auf den Gütern
der zerschlagenen Freibauern ihre Macht errichtet hatten. Von den gepriesenenSegnungen des Christen¬
thums fühlte der Friling und Lite nur den Zehnten, die Schwere der öffentlichen Lasten trug er allein und
einer Ermäßigung des Druckes sah er um so hoffnungsloser entgegen, da dieser als Ausübung göttlichen
Berufes sich dargestellt hatte. Diesen Erinnerungen und Stimmungen im Sachsenvolke begegnetendie
Unterhändler, welche mit Lothar's gleichnamigem Sohne gleich nach der Schlacht bei Fontaney im Lande
erschienen, und im Namen des Kaisers Wiederherstellung der alten Verhältnisse in heidnischer Zeit gelobten,
wenn der kriegerischeStamm für ihn die Waffen ergreifen und ihn zur Herrschaft im Reiche bringen werde.
Gleichzeitig erschien der normannische Seekönig Heriold an den Küsten der Nordsee und empfing als
Bundesgenossedes Kaisers von diesem die Insel Walchern nebst den umliegendenOrten zu Lehen. Das
Beispiel ward bald von den Brüdern nachgeahmt, und seitdem haben fast alle Nordmannenhaufen, welche
das Reich Karl's verwüsteten, im Dienste des einen Karolinger'sgegen den andern gestanden 3).

Die Dinge in Sachsen nahmen einen schnellen Gang. Von einem Enkel Karl's ins Leben gerufen,
wachten nach vierzigjähriger Unterbrechungdie alten Sachsenkämpfewiederum auf und trieben die an¬
geregte Bewegung in Franken und Schwaben rasch vorwärts. Mit dem sächsischenHerrenthum stand
das neugegründete Kirchenwesen in engster Beziehung, der Schlag, der das eine traf, mußte auch
auf das andere fallen, und schrecklich genug war die Wendung der Dinge, welche der kaiserliche Aufruf
hervorbrachte.Bestimmter als die meisten Aufstände der gedrückten Volksclaffenin späterer Zeit, welche
unter dem Namen des armen Konrad, des Bundschuhes n. dgl. nur die Noth und den Druck als
einigendes Band anführen, trat die große Bewegung in Sachsen durch ihren Namen mit einem bewußten

1) Diese Schilderung Hinkmar's voll edlen Zornes über Ludwig's des Deutschen Regierung bei II, 108.
2) Riälisi'il. IV, 2. Line rsinpndlivAMin xropriis nsidus tribnsI>Ät, Kino lznibnsäain lidsriktsni <zui-

dusäani antsin post viotoriarn ss clawrum proniitisdat.Daß unter den Unfreien, von denen Nidhard an dieser Stelle
spricht, nicht Sachsen zu verstehen sind, zeigt die Fortsetzung seiner Erzählung: Iiinv stis.ni in Laxonisin inisit sw. In der vor¬
greifenden Erzählung III, 0. 3; spricht er davon, daß sächsische, alemanische und fränkische Haufen Lothar zu Hülfe gezogen
seien. Letztere sind jene Unfreie, an welche sich Lothar in der angeführten Stelle wandte. Vgl. Anm. 1 und 3 S. 15.

3) ?i-uäsntii ?rsosn8is snnal. s. 841. ?srt2 I, 437; Riäliarä. I. o.
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Ziele auf. Unter dem Namen der Stellinger, der Wiederhersteller,eilten die alten Frilinge und Liten
von allen Seiten herbei, jagten die Herren und mit ihnen die Priesterschaft aus dem Lande und stellten
die altsächsische Eva und die alte Verfassung wieder her, Die Raschheit, mit welcher der Schlag
geführt ward, beweist, daß eine bessere Organisationund eine einheitlichereLeitung in diesem Bunde
war, als in den meisten der späteren Erhebungen, was unbedenklich der ThätigkeitLothar's zugeschrieben
werden muß. Hatte, wie vermuthet worden ist, der Kaiser, indem er diesen Aufstand in Scene setzte,
nur die Absicht gehabt, die verbündeten Heere der Brüder zu trennen und Ludwig nach Deutschland zu
ziehen, so hatte er dieselbe mehr als erreicht. Während durch seine Verheißungen gelockt, fränkische und
schwäbische Bauernhaufen und sächsische Scharen mit dem jungen Lothar in ihrer Mitte über den
Rhein zogen, um voll trügerischer Hoffnungen einer besseren Zukunft den: Eigennutze des zehnmal Mein¬
eidigen zu dienen 2), war Ludwig von dem Schlachtfeldevon Fontanet herbeigeeilt, um, gestützt auf die
aristokratischen Kräfte des Reiches, den UngeheuernBrand zu löschen. Theils durch Schrecken,theils
durch Wohlwollen, berichtet Prudeutius von Troies, brachte Ludwig von den Sachsen den größten
Theil, in Franken, Thüringen,Alemanien Alle wieder in seine Gewalt. Wie es sich mit der Richtig¬
keit dieser Nachricht in Betreff der letzteren Stämme verhalten mag, in Sachsen behauptete sich der
Stellingabund gegen den Lehnsadel Ludwig's so mächtig, daß Lothar die Gelegenheit günstig glaubte,
um Ludwig aus Deutschland gänzlich hinauswerfen zu können. Schon war er, um dem Stellinga¬
bunde die Hand zu bieten, bei Mainz über den Rhein gegangen und unabsehbar, als wenn Karl V.,
wie Cardinal Granvella ihm gerathen haben soll, um mit Beseitigung der Fürstenaristokratie die kaiserliche
Alleingewaltherzustellen, im Jahre 1525 auf den Plan der Bauern eingegangen wäre, mußten
die Folgen sein, wenn Lothar mit den unterdrückten Freien ohne Rückhalt gegen die Lehnsaristokratie
abgeschlossen hätte — da traf ihn die Nachricht, daß der kahle Karl, von einem Theile der Vasallen
herbeigerufen, in die belgischen Lande eingefallen sei. Diese Länder, die Stammsitze der karolingischen
Macht, aus denen Lothar bisher seine besten Streitkräfte gezogen hatte, zählten die eifrigsten Anhänger
der von Lothar vertretenen Reichseinheit. Sei es nun, daß Lothar es für schimpflich und bedenklich
hielt, diese Länder in den Händen Karl's zu lassen, oder daß die noch treugebliebenenVasallen dieser

1) Niäkarü. I. e, Ilino stisin in gsxonism misit, krilinAis Is?2ibusqus, qnornm inünits, muttituäo est,

xromittsns, gi seeum ssntiisnt, u.t Isxeni qusin suteosssorss 8vi, tempore, <juo iäoloruin vultorss Li'Äiit, tiab>isr»nt,

ssnäsin illis üsinvsxs kadellüsin oonosäerst. tjua 8uxr» niaäuin vnxiiZl, noinen novum siki, id sst stsItinAS,

iwposuerunt, st in nnuin eonAlods,tl, doininis s reZno psns pulsis, inors antiquo, yns. <zni8qus voledst Is^s vivsbkt.

?ruä. Ireesiis. I. <z.: I^otdarius Lsxories <zetero8<zns oonünss rsstaurüncli proslii Arktis sibi oonoiliars stuäst, in

tsntum »t, gsxonidus, czui LtslIinAg, SMvIIsntur, czuornin mu^ltiplioior nuinsrns in soruin Ksnts kadstur, optiousin

LlljusvuiiPis IsZis vsl anticzuoruin ösxolluiii eousuetuctiriis, utrsm soruin mallsnt, oollvsssit.

2) kuäolk. ?u16. siin. a. 841. ?ert?. I, 363. Llotarius NoZuntisouin vsiiisns ssxonss cum Llotario klio

suo xsrvulo obvism sidi Mwsti venire xrasospit.

3) I'ruä. Irec. snv. I. e. Rloüovious xsrtiin tsrroridus, partira gratis, Lsxonuin quldsm oowxlures, Xustra-
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Länder, um ihre Besitzungen und Weiber besorgt, ihn drängten, Lothar gab in: entscheidenden Augen¬
blicke die Verbindung mit den Stellingernauf und ging nach einigem Zögern auf die linke Rheinseite
zurück. Während der Stellingabund und die Bewegungen in Franken und Schwaben Ludwig in Deutsch¬
land festhielten,hoffte er, nach Verständigung mit den treugebliebenenVasallen, Karl in den belgischen
Landen durch Ueberfall vernichtenzu können, der sich indeß bei Annäherung Lothar's in die Umgegend
von Paris zurückzog. Hinter ihm her bewegte sich Lothar und die Zügellosigkeit seines Heeres gab
sich in alle den Zerstörungen kund, welche den Charakter von ergrimmten Bauernhaufen ausmachen. >)
Es kann nicht Aufgabe dieser Darstellung sein, das ohnmächtige Hin- und Herziehen der Bruderheere,
das diplomatische Lügen und Ränkespielbis zu dem Tage von Straßburg (14. Februar 842) zu ver¬
folgen, an welchem Karl und Ludwig ihren Vasallen die berühmte Komödie brüderlicher Eintracht und
Friedensliebe gaben und ihren Bund gegen Lothar feierlich erneuerten. Lothar, der in allzu großem Ver¬
trauen auf seine Macht alle Vorschläge zu einem Verständnisse mit seinen Brüdern von der Hand gewiesen
hatte, stand damals bei Sinzig. Als das große Heer der Verbündeten von Mainz über Coblenz gegen
ihn heranrückte, flohen die Seinigen, unter .denen auch Otgar, Erzbischof von Mainz, und Heriold, der
Nordmannenhäuptling sich befanden, aus einander, er selbst von Allen verlassen eilte mit nur wenigen
Begleitern nach dem südlichen Gallien, und das Gerücht verbreitete sich, des Kaisers Absicht gehe dahin,
auf alle Länder diesfeit der Alpen zu verzichten. Von Coblenz rückten die Brüder nach dem aus¬
geraubten Aachen, und die Grundsätze gleicher Reichstheilnngvergessend, zu denen sie sich in Straßburg
noch bekannt hatten, errichteten sie hier aus Männern der Kirche einen geistlichen Gerichtshof, dessen
Beschlüsse erst aus Lothar's Beziehungen zu den politischen und socialen Bewegungen in Sachsen ihr
volles Licht erhalten. Der Haß des römischen Patriziats gegen einen abgefallenen, plebejisch gesinnten
Standesgenossen konnte kaum größer sein, als der Abscheu, mit dem Geistlichkeit und Lehnsadel auf
Lothar's Verbindung mit den Nordmannen und dem Stellingabunde sahen, und von diesem
Gesichtspnncte aus muß das eigenthümliche Gerichtsverfahrenbenrtheilt werden, welches gleich nach dem
KoblenzerSiege auf Veranlassung der Brüder über Lothar gehalten ward. Lothar ward als Frevler
an seinem Vater, an seinen Brüdern und an dem christlichen Volke, als Urheber von Gräueln, welche
die allgemeine Kirche erdulde, als unfähig, das gemeine Wesen zu regieren, Kraft „göttlichen Urtheiles"
der Herrschaft für unwürdig erklärt und seine „besseren" Brüder aufgefordert, mit göttlicherBestätigung
Lothar's Antheil am Reiche für sich zu nehmen, sofern sie, wie bisher in Gottes Wegen wandeln und
nach dessen Willen regieren würden. Als die Könige mit großer Salbung gelobten, das Gesetz des
Höchsten stets znr Richtschnur ihres Handelns machen zu wollen, wurden von beiden Seiten zwölf Be¬
vollmächtigtebeauftragt, Lothar's Reich in der Weise zn theilen, daß weniger auf Ausdehnung und
Fruchtbarkeit, als auf Verwandtschaft und innern Zusammenhang der Völker gesehen werdet) Daß
Ludwig diesen Augenblick für geeignet hielt, den Stellingabund durch rasches Einschreiten vernichten zu

1) 1°rso. Sun. I. o.
2) IV, 1.



können, ist neben dem gänzlichenStillschweigender Chronisten mehr als hinreichenderBeweis, daß sein
erstes Unternehmen gegen Sachsen gescheitert war. Noch während der Aachener Verhandlungen hatte
er sich nach Köln begeben, feierte dort das Osterfest und brach dann nach Norden auf, wo die Dinge
eine immer drohendere Gestalt gewonnen hatten. Eine große Verbindung von Sachsen, Normannen
und Slawen hatte sich hier, wohl nicht ohne Lothar's Vermittlung, vorbereitet und das Resultat von
Karl's folgenreichstem Unternehmen in Frage gestellt. Daß die Sache den gefürchteten Ausgang nicht
nahm, war zunächst nicht das Verdienst Ludwig's. Die vorsichtigen Worte, mit denen Nidhard über
Ludwig's Erfolge gegen Sachsen spricht, lassen zunächst die Vermuthung entstehen,daß sein Vasallenheer
gegen die sächsischen Bauernhaufen zum mindesten nicht glücklich war'); dann auch dauerte sein Aufent¬
halt in Deutschland nur kurze Zeit, da bald nach seinen! Rheinübergange ihn die Nachricht zurückrief,
daß Lothar mit einem neuen Einfalle in Francien drohe. Müßten wir uns hier allein auf die Nach¬
richt der Chronisten verlassen, so bleibt die letztgenannte Wendung die unbegreiflichste des ganzen Krieges.
Lothar eben noch aus seinem Reiche verjagt, im Begriffe, die Länder diesseit der Alpen aufzugeben,von
seinem Heere und seinen Anhängern verlassen, tritt unmittelbarnachher an der Spitze einer treu erge¬
benen Macht drohend hervor und stellt kühne Friedensanträgean seine Brüder. Ludwig eilt zu einer
Zusammenkunstmit Karl nach Verduu, beide empfangen hier die Gesandten ihres Bruders und erklären
sich bereit über Frieden und Theiluug zu unterhandelnmit demselben Lothar, den sie eben noch im
Namen Gottes als unwürdig von seinem Reichstheile ausgeschlossen haben. Bei Chalons nehmen sie
endlich Lothar's Vorschlägemit Wohlgefallen an; dieselben Bischöfe, die vor fünf Wochen Lothar's Un¬
Würdigkeit als Gottesurtheil verkündet, treten zusammen und erklären des Friedens willen das Gegen-
theil. Drei Bevollmächtigteaus den Verbündeten, unter ihnen Cobbo, ein vornehmer Sachse, kommen
darauf mit Lothar zusammen und beweisen eine Nachgiebigkeit, die mehr dem Besiegten als dem Sieger
eigen ist. Woher dieser plötzliche Wechsel? Gewiß mag der Ueberdruß vieler Vasallen an dem wechsel¬
vollen Kriege auf den Entschluß der Könige von starkem Gewichte gewesen sein; aber damit bleibt das
kühne Auftreten Lothar's, die Nachgiebigkeit der Könige wenige Wochen nach einen: entscheidenden Siege,
vor Allem der überraschendeWechsel in dem Verhalten der Geistlichkeit ein ungelöstes Räthsel. Und
durften die weltlichen Vasallen, welche Lothar's Partei verlassen hatten und im Heere der verbündeten
Brüder dienten, nicht vor der Rache des Zurückkehrendenfürchten? Im Lager selbst fehlte es auch
nicht an solchen, welche die Zugeständnissean Lothar zu groß fanden. Eine Rückkehr Lothar's in seine
Besitzungen war somit gegen das Interesse eines großen Theiles der Vasallen wie gegen die Ehr- und
Ländersuchtder Könige. Es müssen daher Gründe von mehr zwingender Art gewesen fein, welche zu¬
gleich den Eigennutz der Brüder und den Abscheu des Clerus vor dem Christenfeinde und Heiden¬
beschützer überwanden. Diese durchschlagenden Gründe finde ich in der siegreichen Haltung des Stellinga-

1) Niäk. IV, 2. Nstusvs Imäkovious, vs iäsra Uoräins,llni, nss iiov st LIkvi xroxtsr s.küllits,ts!n 8s.xonil>us,
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bundes und der furchtbaren Thätigkeit von Lothar 's nordischen Bundesgenossen, von denen letztere in
diesem Augenblicke eine entsetzlicheVerheerung über die Westküsten Frankreichs getragen und Hamburg
geplündert hatten^), ersterer aber Ludwig 's Ansehen in Deutschland vernichtete und die Besorgniß des
Adels und der Kirche aufs Höchste erregen mußte.

Diese Verlegenheitenseiner Gegner benutzte Lothar rasch für sich, und wie er nach der Schlacht
von Fontanet den Adel und die Kirche, so brachte er hier nach der Coblenzer Niederlage seine neuen
Verbündeten einer rücksichtslosen Selbstsuchtzum Opfer. Durch Boten erklärte er sich zu Frieden und
Unterhandlungen bereit, bereute dann das Unrecht, das er gegen seine Brüder und Gott begangen habe
und wünschte Frieden zu haben mit dem christlichen Volke, d. h. er erklärte, seinen bisherigen Bundesgenossen
entsagen zu wollen und opferte die Stellinger der Rache Ludwig's und der mit ihm verbündeten Aristokratie. -)

Auf diese Bedingungen hin kamen dann die Könige auf der Saone-Jnfel bei Maxon zusammen,
wo die Vorfragen zum Verduner Frieden besprochenwurden. Von hier gingen sie aus einander und
die Zeit bis zum Abschlüsse des Friedens benutzte Jeder von ihnen in einer Weise, die auf den Inhalt
der Friedensbedingungenund den Charakter des neuen Bündnisses ein noch helleres Licht wirft. Lothar,
unter dem Vorwande im Ardennerwalde die Jagdfreuden zu genießen, begab sich in die fränkischen
Stammlandeund verjagte Alle aus ihren Besitzungen, welche ini letzten Kriege die Partei der Brüder
genommen hatten; der kahle Karl folgte der Rachegier gegen seinen Neffen Pipin, Lothar's bisherigen
Bundesgenossen;Ludwig bot den austrasischen Adel zu einem neuen Zuge gegen den Stellingabund auf.

Zu diesem Zwecke berief er nach Salz, einer königlichen Pfalz an der fränkischenSaale, eine

1) RiiZIiarä IV, 3.

2) Mäli. IV, 3 unZ, 4. Wer mit dem Charakter mittelalterlicher Chronisten näher vertraut ist, wird wissen, wie
schwierig die Aufgabe ist, aus ihnen den wahren Verlauf der Dinge klar zu erkennen. Nicht daß das Urtheil über Recht
und Unrecht, über das, was denkwürdig und unbedeutend ist, in derselben ewigen Umbildung lebt, wie Zeiten und Menschen
selbst, und das traurige Bewußtsein der Unzulänglichkeit alles historischen Wissens gibt: das theilen die mittelalterlichen
Chronisten mit den Geschichtschreibern der alten Zeit; ebenso, daß sie in den Kämpfen der Zeit meist Partei ergriffen haben.
Schlimmer für das geschichtlicheErkennen ist hier der Umstand, daß die Chronisten nicht sagen und nicht sagen dürfen, was sie
wissen oder wissen können. In den gewaltigen Gegensätzen der Zeit war es der Fluch der besiegten Partei, auch in der
Literatur die besiegte zu sein; der Sieger ritt seinen Feind zu Boden und dann schrieb er seine Geschichte. Selbst da, wo der
Chronist ein hochgestellter Mann, nicht in der Enge seiner Partei oder seines Standes befangen ist, wagt er nur zitternd eine
Wahrheit anzudeuten, wenn eine mächtige Partei, deren Zorn er zu fürchten hatte, diese Wahrheit haßte. Auch bekümmerten
die Großen sich angelegentlich um die Werke der angesehenen Chronisten und eine scharf sehende Censur ließ ganze Stellen aus
ihren Berichten verschwinden. So studirte Karl der Kahle eifrig die Chronik des Prudentius, bevor sie herausgegeben wurde;
Rudolf von Fulda war der Vertraute Ludwig's, und Nidhard's Chronik ward zu freisinnig befunden, durch unbekannte Hände
verstümmelt und läßt uns über die wichtigsten Fragen nicht selten im Dunkeln. „Ueber die neuesten Ereignisse," schreibt Regina
zum Jahre 892 (?srt2 I, 604), „schweige ich, denn wollte ich die volle Wahrheit sagen, so würde Haß und Verfolgung mein
Loos sein, wiche ich von der Wahrheit ab und berichtete Falsches, so würde der Makel der Lüge und Schmeichelei mich treffen,
da ja die Vorgänge Allen bekannt sind. Einer spntern Zeit überlasse ich es daher, die Geschichte der jetzigen aufzuklären."
In diesem Ringen zwischen Menschenfurcht und Wahrheit wurden die besseren Chronisten entweder lückenhaft oder die Be¬
gebenheiten sind in Wendungen und versteckten Ausdrücken angedeutet, welche die viel berufene Naivetät und Unbefangenheit
derselben zum mindesten fraglich erscheinen läßt. Dieser Art der historischen Mittheilung gegenüber besteht das prekäre Amt
der Forschung lediglich darin, neben dem niedergeschriebenen Worts als durchsichtige Geheimschrift zu lesen, was der Chronist
offen auszusprechen nicht wagen durfte.



Versammlung der geistlichen und weltlichen Großen. Es fanden sich hier die vertriebenen Amtleute,
Priester und Bassen aus Sachsen ein und eine große Razzia ward gegen das aufständische Bauernvolk
beschlossen. Sei es, daß mit dem Abfalle Lothar's und seines Anhanges der Bund einer einheitlichen
Leitung und geordneten Führerschaft entbehrte, oder daß in die lose verbundenen Haufen Verrath und
Zwietracht als zerstörendeMacht getreten sei — der Stellingabund,der zweimal den Angriffen Lud-
wig's Stand gehalten, ward diesmal vollständig gesprengt. Die Chronisten, welche nur dasjenige
mitzutheilen pflegen, was ihnen selbst bemerkenswert!) ist, meist befangen in ihrem mönchischen Stand-
punete, sind über die näheresUmstände des denkwürdigen Volkskampfes,als über einen Handel mit nichts¬
würdigen Leuten hinweggegangen 2); die Ausdrücke des Abscheues aber, in denen sie von dem Beginnen
der Sachsen reden, dürften allein die Gewißheit geben, daß Adel und Priesterschaft die empörten Frilinge
und Liten nicht viel anders betrachteten, als römische Statthalter die aufständischen Fechtersclaven. „In
edelmännischer Weise, mit gesetzlichen!Morden, brachte Ludwig die Empörer, welche sich Stellinga nann¬
ten, zur Ruhe", sind die Worte, mit denen der trefflichsteder Chronisten vorsichtig seine Ansicht über
den Charakter des Aufstandes und den Geist verräth, in welchen: derselbe bekämpft und niedergeschlagen
wurde. 2) — Gerechtigkeit, und wo diese nicht maßgebend war, das Interesse des Königthnms hätte
nach Niederwerfung des Aufstandes von Seiten Ludwig's Schonung der sächsischen Gemeinen gefordert,
aber der König durfte es mit dem mächtigen und rachsüchtigenAdel nicht verderben,und wie die
Sachsenkämpfeim Stellingabunde,so erhielt das Blutbad von Verden sein wüstes Nachspiel in den
Gräueln, die folgten. Mit den zurückgekehrten Herren und deren Nachrichtern zog Ludwig nach der
Niederlage des Bundes durch Sachsenland,um überall blutige Strafbeispiele aufzustellen. Hundert¬
vierzig Häupter des Aufstandesließ er nach gerichtlicher Entscheidung köpfen, vierzehn am Gal¬
gen sterben, wobei selbstverständlichvon denen keine Rede ist, welche einzeln der Rachsucht der
heimkehrenden Herren fielen; aber unzählig war die Menge derer, welche durch Abhauen von Händen
und Füßen, durch Augenausstechen und Znngenausreißeuverstümmelt wurden, um noch viele Jahre
nachher einem Geschlechte zu predigen, dessen Fügsamkeit in die neue Ordnung der Dinge nicht weiter
zu gehen schien als seine Furcht. Der Sieg der Lehnsaristokratie über die alte Verfassung war damit
für Sachsen und für Deutschland entschieden.Noch einmal zwar trieben die Gräuel, welche der Rück¬
kehr der Herren folgten, das entschlosseneBauernvolk zu den Waffen und wie Männer, die an Rettung
verzweifeln und von der Gnade nichts hoffen, stellten sie kurz vor dem Verduner Vertrage sich den

1) Ruäolk, ?uI6sns. arm. a. 842. (juibus Zsstis RIo6oviou8 inüs rsvsrsus inenss in vills-w, «zuas

vooatur ss,!?, dadito Ksusrali oonvölltu ir> 8»xonjain perZsiis vaiiäissiinkin eonspiraiionsiri lidöi'torain IsAitiraos

äowinos opxriinsrs eonÄntium, suctoiidus ksotionis capitsii ssiitöntis äsmuatis, kortitsr oomxssouit.

2) kruäsut. Ireö. I. o. Laxonss hui Stellings spxs1Is,vtur, ssmxsr ad ins,Is, xrodives.

3) Xiäli. IV, 4. I^uciliovious in Lsxonis ssäitiosos, <zui ss LtsIIinZk nowins-vsi'itnt, nodilitsr, Is^ali tg-wsn

os-eds, oomxssouit, Ebenso die Xsvtsnsss.

4) ki'uä. Irse. a. 842. Lloäovious, xsi'SArs,tk omni Laxonia, Lunetos sidi satsnus odsistsntes vi atgus tsrrors

its, xsr6oillnii, ut Loraxrskeusis omvidus snoioridus tantas iwpist^tis 140 oaxitis sinxutatior>s pleoterst, 14 xsti-

dulo xsnäsrst, iimuiusros xrasvisions memdroruill üsdiles rsääsrst llulluniizuö sidi Mstsvus relin<zusrst.
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Herren in offener Schlacht gegenüber. In der Hauptsache änderte dieser Entschluß heroischer Verzweiflung
nichts, als daß er die Zahl der Opfer und die Schwere des Druckes vergrößerte. Mächtiger als
vordem richtete die Adels- und Priesterherrschaftim Lande sich ein und getreu der Lehre, welche Sieger
so oft an Unterjochten wiederholten, durch Steigerung des Druckes die Empfindung des Druckes zu
ertödten, ward auf den Nacken der vormaligen Frilinge und Liten ein furchtbares Joch gelegt, dessen
Spuren noch bis zum eilften Jahrhundert in den mageren Mittheilungender Chronisten zu verfol¬
gen sind. 2)

Zum Vortheile des Lehnsadels endete so der Stellingabund, nicht eine Reaction des germanischen
Heidenthums gegen das Christenthum, wie Manche gesagt haben: — er war es freilich insofern, als die
neuen politischen und kirchlichen Einrichtungen auf einander gestützt waren — der Stellingabundwar in
Deutschland der erste historische Kampf eines Standes gegen den anderen, der letzte große und gewaltsame
Versuch der Gemeinen, sich vor dem Alles verschlingenden Lehnswesenzu retten, wie die deutsche Reichs¬
ritterschaft im Anfange des sechszehnten Jahrhunderts den gleichen Kampf gegen die um sich greifende
Fürstenaristokratie in der Sickingen'fchen Fehde erhob.

Ungescheut verfolgen seitdem die Großen das Ziel, auf Kosten der Bauern die Macht und das
Wachsthum ihrer Häuser zu mehren. Zwar hätte es Aufgabe der Könige sein müssen, die steigende
Macht der Lehnsherren, die aus Bauerndruck und Güterraub die Mittel zogen, mit denen sie end¬
lich die Krone selber vernichteten, durch Schutz der Gemeinenzu fesseln. Das Interesse der Könige
fiel hier mit dem Wohle der Gemeinen zusammen und die Verordnungen Karl's, in denen er der
Bedrückung zu steuern suchte, verrathen deutlich die klare Einsicht in dieses Verhältniß/) so sehr
auch seine welterobernde Politik die Völker in Elend und Unfreiheitgebracht hat. Statt dessen
aber haben seine Enkel, bei denen die Schlaffheit nur vom Eigennutze und der Eigennutz nur von der
Kurzsichtigkeit übertroffen wurde, auf Befriedigung eigener Selbstsucht bedacht, die Hebung der Dienstleute
und die Wahrung ständischer Vorrechte auf Kosten der Krone und des Volkes wie eine Herzenssache be¬
trieben und Ludwig der Deutsche sich ein Recht erworben, der eigentlicheAdelskönig der Deutschen
genannt zu werden. 4) Zu den angeführten Ursachen: dem privilegirten Raubwesen der Großen, und der
allgemeinen Unsicherheit der öffentlichen Zustände kamen bald, durch die Karolinger herbeigerufen, die ver¬
wüstendenEinfälle normannischerScharen und slawischer Horden und vollendeten rasch die gänzliche
Auflösung der alten Zustände. Denn während die Lehnsaristokratiein den ununterbrochenenRaufereien
des karolingischen Hauses Wahrung ihrer Vorrechte suchte und bei den Einfällen von Normannen und
Slawen die Landesvertheidignng meist dem Bauer blieb, ward das Aufgebot desselben so nöthig, daß
auch der Aermste nicht verschont werden konnte, und erschreckendist es zu sagen, daß die Barbaren-

1) Nidli. IV, 6. Uo^sin tsmxors, LtsIIinAg, in ö^xonig, eontrk Dominos zuos itsrum rsdellsi'unt; »s>1 proslio
oorowisso lliiuig, Lksäs prostrati sunt.

2) Darauf deutet der Bericht in Idistivsri ciiroQ. ?srw III, 795 und vita Lunraäi; wo der sächsische
Adel, bevor er huldigt, vom Könige die Bestätigung des „unmenschlichgrausamen Gesetzes der Sachsen" fordert.

3) (-Us)Nnj. g. 3l)5> Ictso tisso ils lidsriL ilominilsus «liximus ns rsAgls oizssc^uiuln ininuAtur; und a. a. St.
4) S. Gfrörer Gesch. der Karolinger.
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einfalle und die Noch der Gemeinen vom Lehnsadel als neues Mittel betrachtet wurden, Güter und
Zahl der abhängigen Leute zu mehren.') Bei der Ohnmacht des heruntergekommenen Heerbannes, gegen
Feindeseinfall zu schützen, nahmen die Wenigen, welche noch auf eignem Hofe saßen, entweder selbst
Dienst bei Mächtigen oder gaben sich um Schutz in dessen Unterthänigkeit und steuerten dem Herrn
durch Lieferung von Korn u. f. w. zum Unterhalt seiner Dienstmannschaften.Damit war der letzte
Rest von Selbständigkeit geschwunden, der Unterschied zwischen Privat- und öffentlichen Leistungen,
zwischen Fehde und Landesverteidigungdahin, der hörig gewordene Mann steuerte für die Hofhaltung
wie für die Fehden des Herrn, und die Härte dieses Dienstes mußte um so vernichtender wirken, da
er nach Willkür und Belieben des Hofherrn konnte gefordert werden.

Mit der Notwendigkeit historischer Thatsacheu schreitet die Raublust und das Umsichgreifen des
Lehnadels vorwärts. Als die Selbständigkeit der Bauerngüter vernichtet war, wendet die gefräßige
Gier desselben sich gegen das Kirchengut oder ließ von dem erschöpften Fiscus seine Dienste mit dem¬
selben belohnen. Besonders beim Beginne des zehnten Jahrhunderts wird Kirchen- und Klosterraub
in Sachsen wie in allen karolingischen Ländern offen betrieben. Viele Klöster standen leer, verbrannt
und ausgeplündert, die Brüder haben die Klostermauern verlassen, um draußen ihren Unterhalt zu.
suchen; in den Abteien wohnen die Laienäbte mit ihren Weibern und Tgchtern, ihren Soldaten und
Jagdhunden, die goldenen Kreuze der Kirchen sind gestohlen und unter die Spießgesellen der vornehmen
„Räuber und Leuteschinder" getheilt.^) So wachsen durch Bauerndruck und Kirchenraub seit dem
Erdrückeu des Stellingabundesin Sachsen die großen Häuser auf, unter denen das Haus Cobbo's, der
als Vertreter der deutschen Lehnsaristokratie mit Lothar verhandelte,Sachsen zum Erblehen macht und
endlich die Krone selbst an sich reißt. Dabei ist ein Sinken der Volkskraft auf allen Seiten bezeugt,
die Bevölkerung fchwindet, der Ackerbau ist vernachlässigt,Fleisch und Korn verliert sich aus der Nahrung
des gemeinen Mannes und in den Hungerjahren, deren fast in jedem Decennium erwähnt werden, machen
oft Menschen- und Hundefleischoder ein Gemisch von etwas Mehl mit Lehmerde die Nahrungsmittel
der unteren Volksklassen aus.^) Und über all diesem Jammer und Elend tummelt sich unbekümmert
die Fehde und Rauflust der Mächtigen, denn „wegen der Sünden der Menschen regieren nun viele
Herren im Reiche des Kaisers Karl"/) Mit dem gemeinen Wohlstande und dem Ansehen der Klöster

1) In Frankreich zog der Feudaladel beini Einbrüche der Normannen sich meist in seine Bergschlösser zurück und
sah der Verheerung des Landes und der Städte, die der Krone oder dem Clerus gehörten unbekümmert zu. Im Jahre
859 erhoben sich die Bauern zwischen Seine und Loire und schlugen die Seeräuber zurück. Sogleich fiel der Adel über die
siegreichen Bauernhaufen her und machte dieselben „ohne besondere Mühe" nieder, (kruäsnt. ?rso. ?srw I, 453.) Aehnlich
scheint das Verhalten des sächsischen Adels gegen das Aufgebot der Gemeinen beim Einfall der Normannen 882 gewesen zu
sein. Rs^ino »ct a. 882.

2) ?srt2 IV, 453. Nkwsi XVIII. 271.
3) Gfrörer, Geschichte der Karolinger. Es ist das Haus der Ludolfiner, des späteren ottonischen Geschlechtes.
4) Xantsnsss acl Kunos 853, 867, 869. kamss in multis xrovinoiis, ita nt kominss kowi-

Quin oorpora oomsäisss ksruntur. 8s<1 st vanum earnidus slic^ui vssoi ilivuntur. ?ru<1. snual. a. 843. Loaeti
sunt xvr innlts, totins KsIIias looa, koiniriss terrae inixtani paneitatsin karinas at^ns in xanis spsoisrn rsäsetanr
eorneclers. ?srt2, kaines I, II, III v. I.

b) ^nnal. Xantens. ?srt? II, 233.



erstirbt endlich auch das geistige Leben, und selbst das spärliche Licht der Chroniken droht ganz zu erlöschen.
Die alte Gemeinschaftdes Volkes löst sich in ein Herrn- und Leibeigenthum,das in namenloserVergessen¬
heit auf dem Untergrunde der Geschichte dahin lebt, dunkel und tief wie ein Meeresgrund, voll ungeahnter
Bildungen,Schmerzen und Kämpfen, und hier und da nur in furchtbarenWallungen der Tiefe,
in Bauern- und Sclavenaufständen sein seltsam fragwürdiges Antlitz nach oben kehrt und dann
wieder im tiefsten Grunde sich birgt. In diesem Elend der Massen, dem nur die mittleren Jahr-
zehnde des siebenzehnten Jahrhunderts in Deutschland sich vergleichen wollen, tauchen duukle Erinnerungen
der alten Götterlehre auf und nehmen Platz in der Phantasie der Menschen. Der alte Mythus von
der Götterdämmerung mischt sich mit der christlichen Idee vom Weltuntergange am Ende des tausend¬
jährigen Reiches und schon in den nächsten Jahren nach Vernichtung des Stellingabundes trat in Sachsen
eine Seherin auf, welche mit der Verkündung des bevorstehenden Weltunterganges bei dein gedrückten
Volke lebhaften Glauben fand. Der Jammer der Zeit in Verbindung mit religiösen Ideen hielt die
Verheißung in der Phantasie der Menschen lebendig, bis er bei der allgemeinen Roth und Hoffnungs¬
losigkeit und dem Gefühle von der Nichtigkeit alles Irdischen zum herrschenden Gedanken der Zeit ward,
und deutlicher wird nie eine Feder das Elend der Zustände malen, als es der einzige Umstand ver¬
mag, daß man dem Tage des Unterganges im Allgemeinenmit heißer Sehnsucht entgegensah.

t) Daß es nicht die christliche, sondern die heidnische Vorstellung war, welche bei dem gedrücktenSachsenvolke so
raschen Eingang fand, beweist schon der Umstand,daß eine Versammlung der Bischöfe im Jahre 847 diese Seherin Thiota
wegen der unchristlichen Lehre zum Staupenschlagen verurtheilte. ?n!iZ, act s, 847.
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